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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.05.1974

Norm

stmk LStVG 1964 §6

stmk LStVG 1964 §7

stmk LStVG 1964 §8

Rechtssatz

Das Gesetz unterscheidet deutlich zwischen der Ö2entlicherklärung von Privatstraßen nach § 6 Abs 1 und der

Einreihung solcher als ö2entlich erklärter Straßen in eine der Gattungen des § 7 Abs 1. Die bloße Einreihung einer

Privatstraße als ö2entlicher Interessentenweg durch Verordnung nach § 8 Abs 3 macht die bisherige Privatstraße noch

nicht zu einer ö2entlichen; eine privatrechtliche Dienstbarkeit des Gehens und Fahrens wird durch eine solche

Verordnung weder aufgehoben noch verändert.

Entscheidungstexte

1 Ob 70/74

Entscheidungstext OGH 08.05.1974 1 Ob 70/74

8 Ob 616/89

Entscheidungstext OGH 09.11.1989 8 Ob 616/89

Auch; nur: Das Gesetz unterscheidet deutlich zwischen der Öffentlicherklärung von Privatstraßen nach § 6 Abs 1

und der Einreihung solcher als öffentlich erklärter Straßen in eine der Gattungen des § 7 Abs 1. (T1) Beisatz: Hier:

Tauplitzalmstraße ist Gemeindestraße. (T2) Veröff: EvBl 1990/59 S 275
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